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Beschlussvorlage 
Vorlagennummer 

  10.4/458/2017 

Zustimmung zur Wahl des Abteilungskommandanten der Abteilung Oberöwisheim 

und des stellvertretenden Abteilungskommandanten der Abteilung Landshausen 

Gremium Sitzung am Status Aktenzeichen TOP 

Gemeinderat 08.03.2017 Ö  4 

 

Anlagen  

 

Beschlussvorschlag:  

  

Der Gemeinderat stimmt der Wahl von Herrn Fabian Zorn zum 

Abteilungskommandanten der Abteilung Oberöwisheim sowie von Herrn Marco 

Henrich zum stellvertretenden Abteilungskommandanten der Abteilung Landshausen 

zu. 

 

 

I.   Sachverhalt und Begründung  

 

Bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung Oberöwisheim am 28. Januar 2017 

wurde Herr Hauptfeuerwehrmann Fabian Zorn, wohnhaft in Kraichtal, für eine 

Amtszeit von 5 Jahren zum Abteilungskommandanten der Abteilung Oberöwisheim 

der Freiwilligen Feuerwehr Kraichtal gewählt. Herr Zorn löst Herrn Mathias Bauer in 

dieser Funktion ab.  

  

Bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung Landshausen am 13. Januar 2017 

wurde Herr Löschmeister Marco Henrich, wohnhaft in Kraichtal, für eine Amtszeit von 

5 Jahren zum stellvertretenden Abteilungskommandanten der Abteilung 

Landshausen der Freiwilligen Feuerwehr Kraichtal gewählt.  Herr Henrich löst Herrn 

Marco Da Rocha Pinto Murca in dieser Funktion ab.  

 

Die gewählten Personen besitzen die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen, 

welche das Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg und die Feuerwehrsatzung der 

Stadt Kraichtal für die Ausübung der genannten Funktionen fordern. 

 

Nach den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg 

(FWG) werden die Abteilungskommandanten und deren Stellvertreter, nach 

Zustimmung durch den Gemeinderat zur Wahl, durch den Bürgermeister bestellt. 

 

 

II.   Finanzielle Auswirkung  

 

Es werden die Entschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger nach der 

Feuerwehrentschädigungssatzung aus dem Jahr 2014 geleistet.  
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Beratungsergebnis: 
 

     Einstimmig            mit Stimmenmehrheit                laut Beschlussvorschlag 

 

     abweichender Beschluss:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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